
ERWIN LANC 

BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

1 I -'121ft der Reib!,<"" 711 dt'l1 St('n()~~raphi<chcn Pr", .. l,,, 11.- .. 

des N.lIi"naJratcs XV. Gcscl~g.;bllo't;,p.:ri .. J.: 

Zahl: 5J 115/~10-II/2/u2 
:3etr. : 0C'hriftlichc p8.rla:ricntarische Anfraße 

ücr A[ceoru_neten Incrid TICHY-SCHREDEH' 
lL.'1d G-CJlOSSen betreffend di e lL.'1frage be­
antworttUlg 1022/AB (l~r. 1960/J). 

196 If lÄB 

1982 -08- 1 {) 
zu 1960/J 

Zu der von den Abgeordneten Ingrid 'I'ICHY-SCHREDER l.Ll1d Genossen 

am 23. J-uni 19G2 811 Dich gerichteten scr.criftlichen fillfrage 

l~r. 1960/J, betreffend "die Anfragebeantwortung 1822/AB" beehre 

ich ~ich mitzuteilen: 

Zu J!'rage 1: Die 1l1:lstä..l1.de, unter denen es zu dem bedauerlichen Vor-­

fall kam, \"urden bereits 2 ... nläßlich Ihrer Anfrage 

Nr. 1Ö06/J eincehend "Lmtersucht. Es konnten keine 1'füin­

gel bei der Beaufsichtigung der lilathilde PH'lJ?ER fest­

gestellt werden. f2rotz fortwährender Beaufsichtigung 

der Frau PILJ?EF( v/ar der lli'l.vorhersehbare Sturz von der 

Banh: nicht zu verhindern. 

Zu Frage 2: Der Amtsarzt \\'urde sofort nach Eintreffen von Frau 

PIIYlJ?ER im Bezirkspolizeikommissariat -"üen-Leopoldstadt 

über Fv.nl: angefordert. :iein versp:.-i:tetes Eintreffen ist 

auf eine unzulängliche l~oordinierung der Einsätze der 

d.amals dienstversehenden bei den P-.mtsärzte zuriickzufüh-

ren. 

Zu Fra~~e 3: Die Untersuchung der Frau PITIFER war aufgrund der 

Ge,z:ebenen Situation nur in Gebäuä.e des Bezirlcspolizei­

l~or.JIDissariates \-iien-Leopoldstadt nöglich. Ich verweise 

in diesem Zusc.:rJ:lenhanß auf meine Ausführungen zu· den 

Ii'racen 2, 3 und 7 in Ihrer Anfrage Nr. 1306/J. 

Zu lt'racen 4 und 5: Die zwangsweise Vorführung zum Amts8.rzt bildet 

die Ausnahme. Sie läßt sich dann nicht verl'2eiden, wenn 

h"'xe-;{:u.ti vorßane zu Hilfe gerufen werden, weil eine für 

die Sicherheit von Fersonen unmittelbar drohende Gefahr 
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vorlief:;t, die ein unverzUgliches Einscllrei tel~ 

erforderlich macht. 

Es ist daher geooten und entspricht aucll ~er ~ei.u­

ten :Fraxis, daß diese Amtshandlun,z:en so rasen ,-=,_ls 

möglich dtU'chgefUhrt werden. Der zusützliche iiin­

weis auf eine wlverzUgliche Veranlasswlg der a:"ts­

ärztlichen Untersuchung "var nur bei alten und ce­

brechlichen Fersonen erforderlich. Im übrigen spielt 

das Kriterium der Unbescholtenheit bei Personen, 6.ie 

wegen Sel bst- od.er Gemeingefahr angehalten v,rerüen, 

keine Rolle. 

Hingegen wird für eine rascnere tats1:ichliche Vornahue 

cler m::tsärztlichen Unters'J.chung vorzusorGen sein. 

Andere, bei diesem. Fall aufgetretene Frooleme, ~-;:ön­

nen nicht im \"iege der AdJninistration der Bundespoli­

zei gelöst werden. 

Abschließend v/eise ich darauf hin, (LaS ein Gesetzes­

entV'v'Urf, der die I.~itwir'':1mg der Eze~:utive bei der 

Einweis"lmg geistesgestörter :Personen in geschlossene 

Anstalten neu reGeln soll, zur Zeit in parlamentari­

scher Beratul'1.['; steht. 
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